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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 14.05.1996

Rechtssatz

Erteilt ein freiberuflicher Tierarzt einer Baufirma und einem Malerunternehmen den Auftrag Stahlbetonarbeiten und
Verputzarbeiten durchzufihren und wird auf dem der Baufirma gehdrenden Stahlgerlst ein Auslander ohne
Beschaftigungsbewilligung bei Verputzarbeiten beobachtet und ist nicht erweislich, dal? der Beschuldigte den
Arbeitsauftrag an den Auslander auf dem der Baufirma gehdrigen GeruUst erteilte, so ist er verwaltungsstrafrechtlich
weder nach dem Auslanderbeschaftigungsgesetz noch nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz verantwortlich

(Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1996/05/14 KUVS-K2-558/3/96
	JUSLINE Entscheidung


